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ÄNDERUNGSANTRÄGE 

Der Ausschuss für internationalen Handel ersucht den federführenden Ausschuss für 

Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende 

Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen: 

Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 13 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Die derzeit verwendeten 

unterschiedlichen Meldeformate 

erschweren es Herstellern und 

Importeuren, ihren Meldepflichten 

nachzukommen, und sie machen es für die 

Mitgliedstaaten und die Kommission 

aufwändig, die eingehenden Informationen 

zu vergleichen, zu analysieren und daraus 

Schlussfolgerungen zu ziehen. Es sollte 

daher ein verpflichtendes einheitliches 

Format für die Meldung von 

Inhaltsstoffen und Emissionen geben. Es 

sollte gewährleistet sein, dass die 

Produktinformationen für die 

Allgemeinheit so transparent wie möglich 

sind und zugleich die gewerblichen und 

geistigen Eigentumsrechte der 

Tabakhersteller angemessen berücksichtigt 

werden. 

(13) Die derzeit verwendeten 

unterschiedlichen Meldeformate 

erschweren es Herstellern und 

Importeuren, ihren Meldepflichten 

nachzukommen, und sie machen es für die 

Mitgliedstaaten und die Kommission 

aufwändig, die eingehenden Informationen 

zu vergleichen, zu analysieren und daraus 

Schlussfolgerungen zu ziehen. Die 

verbindliche Erstellung eines 

Verzeichnisses der gefährlichen oder 

möglicherweise gefährlichen Inhaltsstoffe 

würde gewährleisten, dass die 

Schädlichkeit und Zusammensetzung von 

Tabakerzeugnissen für die Allgemeinheit 

transparenter und zugleich die 

gewerblichen und geistigen 

Eigentumsrechte der Tabakhersteller 

angemessen berücksichtigt werden, und 

die internationalen Verpflichtungen der 

Union gemäß den WTO-Verträgen, den 

Bestimmungen über technische 

Handelshemmnisse (TBT) und den 

Übereinkommen über handelsbezogene 

Aspekte der Rechte an geistigem 

Eigentum (TRIPS) erfüllen. 

 

 

Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 15 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Die Wahrscheinlichkeit 

unterschiedlicher Vorschriften wird noch 

durch die Bedenken im Zusammenhang 

mit Tabakerzeugnissen (darunter 

rauchlosen Tabakerzeugnissen) erhöht, die 

ein anderes charakteristisches Aroma als 

ein Tabakaroma haben und die 

möglicherweise die Aufnahme des 

Rauchens erleichtern oder die 

Konsumgewohnheiten beeinflussen. So 

nahm beispielsweise in vielen Ländern 

der Absatz von mentholhaltigen 

Produkten allmählich zu, während die 

Prävalenz des Rauchens insgesamt 

zurückging. Mehrere Studien zeigen, dass 

mit Menthol versetzte Tabakerzeugnisse 

das Inhalieren erleichtern können und 

dass sie es möglicherweise auch jungen 

Menschen leichter machen, mit dem 

Rauchen anzufangen. Maßnahmen, mit 

denen ungerechtfertigte Unterschiede bei 

der Behandlung von aromatisierten 

Zigaretten (z. B. Menthol- und 

Nelkenzigaretten) eingeführt würden, 

sollten vermieden werden. 

(15) Die Wahrscheinlichkeit 

unterschiedlicher Vorschriften wird noch 

durch die Bedenken im Zusammenhang 

mit Tabakerzeugnissen (darunter 

rauchlosen Tabakerzeugnissen) erhöht, die 

ein anderes tabakfremdes dominierendes 

Aroma als ein Tabakaroma oder als 

herkömmliche Aromen wie Menthol 
haben und die möglicherweise die 

Aufnahme des Rauchens erleichtern oder 

die Konsumgewohnheiten beeinflussen.  

 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 18 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) In Anbetracht dessen, dass der 

Schwerpunkt der Richtlinie auf jungen 

Menschen liegt, sollten Tabakerzeugnisse 

mit Ausnahme von Zigaretten, von Tabak 

zum Selbstdrehen und von rauchfreien 

Tabakerzeugnissen, die hauptsächlich von 

älteren Verbrauchern konsumiert werden, 

von einigen Bestimmungen betreffend die 

Inhaltsstoffe ausgenommen werden, 

solange es keine wesentliche Änderung der 

Umstände bezüglich der Verkaufsmengen 

(18) In Anbetracht dessen, dass der 

Schwerpunkt der Richtlinie auf jungen 

Menschen liegt, sollten Tabakerzeugnisse 

mit Ausnahme von Zigaretten, von Tabak 

zum Selbstdrehen und von rauchfreien 

Tabakerzeugnissen mit Ausnahme von 

Schnupftabak, die hauptsächlich von 

älteren Verbrauchern konsumiert werden, 

von einigen Bestimmungen betreffend die 

Inhaltsstoffe ausgenommen werden, 

solange es keine wesentliche Änderung der 
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oder der Konsumgewohnheiten bei jungen 

Menschen gibt. 

Umstände bezüglich der Verkaufsmengen 

oder der Konsumgewohnheiten bei jungen 

Menschen gibt. 

 

 

Änderungsantrag 4 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 22 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(22) Außerdem müssen die 

Kennzeichnungsbestimmungen an neue 

wissenschaftliche Erkenntnisse angepasst 

werden. Zum Beispiel haben sich die 

Angaben der Teer-, Nikotin- und 

Kohlenmonoxidgehalte auf 

Zigarettenpackungen als irreführend 

erwiesen, da sie die Verbraucher glauben 

machen, dass bestimmte Zigaretten 

weniger schädlich seien als andere. 

Untersuchungen deuten im Übrigen 

darauf hin, dass große kombinierte 

gesundheitsbezogene Warnhinweise 

wirksamer sind als reine textliche 

Warnhinweise. Kombinierte 

gesundheitsbezogene Warnhinweise sollten 

daher unionsweit vorgeschrieben werden 

und signifikante und sichtbare Teile der 

Packungsfläche einnehmen. Für alle 

gesundheitsbezogenen Warnhinweise sollte 

eine Mindestgröße festgelegt werden, um 

Sichtbarkeit und Wirksamkeit zu 

gewährleisten. 

(22) Außerdem müssen die 

Kennzeichnungsbestimmungen an neue 

wissenschaftliche Erkenntnisse angepasst 

werden. Zum Beispiel haben sich die 

Angaben der Teer-, Nikotin- und 

Kohlenmonoxidgehalte auf 

Zigarettenpackungen als irreführend 

erwiesen, da sie die Verbraucher glauben 

machen, dass bestimmte Zigaretten 

weniger schädlich seien als andere. Zuvor 

sollte unbedingt eine unabhängige Studie 

zur Klärung der Frage durchgeführt 

werden, ob große kombinierte 

gesundheitsbezogene Warnhinweise 

wirksamer sind als reine textliche 

Warnhinweise. Kombinierte 

gesundheitsbezogene Warnhinweise sollten 

daher unionsweit vorgeschrieben werden 

und signifikante und sichtbare Teile der 

Packungsfläche einnehmen. Für alle 

gesundheitsbezogenen Warnhinweise sollte 

eine Mindestgröße festgelegt werden, um 

Sichtbarkeit und Wirksamkeit zu 

gewährleisten. 

 

 

Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 23 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(23) Zur Gewährleistung von Integrität und (23) Zur Gewährleistung von Integrität und 
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Sichtbarkeit der Warnhinweise und zur 

Maximierung ihrer Wirkung sollte es 

Bestimmungen zu den Abmessungen der 

Warnhinweise und zu bestimmten 

Aspekten der Aufmachung von 

Tabakverpackungen, unter anderem zum 

Öffnungsmechanismus, geben. Die 

Packungen und die Produkte selbst 

suggerieren Verbrauchern und 

insbesondere jungen Menschen 

möglicherweise, dass die Produkte weniger 

schädlich seien. Dies gilt zum Beispiel für 

bestimmte Texte oder Merkmale wie 

„niedriger Teergehalt“, „light“, ultra-light“, 

„mild“, „natürlich“, „biologisch“, „ohne 

Zusatzstoffe“, „ohne Aromastoffe“ sowie 

für Namen, Bilder, figurative oder 

sonstige Zeichen. Ebenso können die 

Größe und die Aufmachung der einzelnen 

Zigaretten beim Verbraucher den irrigen 
Eindruck erwecken, das Produkt sei 

weniger schädlich. Aus einer aktuellen 

Studie geht außerdem hervor, dass die 

Raucher von Slim-Zigaretten eher 

glaubten, dass ihre Marke weniger 

schädlich sei. Hier besteht 

Handlungsbedarf. 

Sichtbarkeit der Warnhinweise und zur 

Maximierung ihrer Wirkung sollte es 

Bestimmungen zu den Abmessungen der 

Warnhinweise und zu bestimmten 

Aspekten der Aufmachung von 

Tabakverpackungen, unter anderem zum 

Öffnungsmechanismus, geben. Die 

Packungen und die Produkte selbst 

suggerieren Verbrauchern und 

insbesondere jungen Menschen 

möglicherweise, dass die Produkte weniger 

schädlich seien. Dies gilt zum Beispiel für 

bestimmte Texte oder Merkmale wie 

„niedriger Teergehalt“, „light“, ultra-light“, 

„mild“, „natürlich“, oder „biologisch“. 

Falls durch die Verpackung der irrige 
Eindruck erweckt wird, dass die Zigaretten 

weniger schädlich sind, müssen die 

Warnhinweise entsprechend angepasst 

werden. Die Kommission wird 

aufgefordert, eine wissenschaftliche 

Studie darüber zu veranlassen, inwieweit 

diese Erzeugnisse tatsächlich den 

Tabakkonsum beeinflussen.  

 

 

 

Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 26 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(26) Es werden erhebliche Mengen 

illegaler Produkte in Verkehr gebracht, die 

der Richtlinie 2001/37/EG nicht genügen, 

und es gibt Anzeichen dafür, dass diese 

Mengen zunehmen könnten. Diese 

Produkte untergraben den ungehinderten 

Verkehr legaler Produkte und den Schutz, 

den die Rechtsvorschriften zur 

Eindämmung des Tabakkonsums bieten. 

(26) Es werden erhebliche Mengen 

illegaler Produkte in Verkehr gebracht, die 

der Richtlinie 2001/37/EG nicht genügen, 

und es gibt Anzeichen dafür, dass diese 

Mengen zunehmen könnten. Diese 

Produkte untergraben den ungehinderten 

Verkehr legaler Produkte und den Schutz, 

den die Rechtsvorschriften zur 

Eindämmung des Tabakkonsums bieten. 
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Im Übrigen verpflichtet das FCTC die 

Union, im Zuge einer umfassenden Politik 

zur Eindämmung des Tabakkonsums gegen 

illegale Produkte vorzugehen. Es sollte 

daher vorgeschrieben werden, dass 

Packungen von Tabakerzeugnissen 

eindeutig und sicher markiert und dass ihre 

Verbringungen erfasst werden, damit sich 

diese Produkte in der Union verfolgen 

lassen und damit ihre Übereinstimmung 

mit der Richtlinie überwacht und 

durchgesetzt werden kann. Außerdem 

sollte die Einführung von 

Sicherheitsmerkmalen vorgeschrieben 

werden, die es leichter machen zu 

überprüfen, ob die Produkte echt sind oder 

nicht. 

Im Übrigen verpflichtet das FCTC die 

Union, im Zuge einer umfassenden Politik 

zur Eindämmung des Tabakkonsums gegen 

illegale Produkte vorzugehen. Es sollte 

daher vorgeschrieben werden, dass 

Packungen und Außenverpackungen von 

Tabakerzeugnissen eindeutig und sicher 

markiert und dass ihre Verbringungen 

erfasst werden, damit sich diese Produkte 

in der Union verfolgen lassen und damit 

der illegale Handel mit Tabak und 

Tabakerzeugnissen insbesondere entlang 

der Außengrenzen der Union, aber auch 

mit Ware aus Drittstaaten bekämpft und 

ihre Übereinstimmung mit der Richtlinie 

überwacht und durchgesetzt werden kann. 

Außerdem sollte die Einführung von 

Sicherheitsmerkmalen für die einheitliche 

Echtheitsprüfung vorgeschrieben werden, 

die es leichter machen zu überprüfen, ob 

die Produkte echt sind oder nicht. Die EU 

und ihre Mitgliedstaaten müssen verstärkt 

geeignete Maßnahmen im Kampf gegen 

Schmuggel und Fälschung ergreifen und 

zu diesem Zweck die Kontrollen entlang 

der Produktlieferkette optimieren sowie 

für eine Bestrafung krimineller Netze 

sorgen. 

 

 

Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 30 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(30) Der grenzüberschreitende Verkauf 

von Tabakerzeugnissen im Fernabsatz 

macht jungen Menschen den Zugang zu 

Tabakerzeugnissen leichter und droht die 

Einhaltung der Tabakgesetzgebung und 

insbesondere dieser Richtlinie zu 

untergraben. Damit diese Richtlinie ihr 

volles Potenzial entfalten kann, sind 

einheitliche Regeln für ein Meldesystem 

erforderlich. Die Bestimmung der 

(30) Der grenzüberschreitende Verkauf 

von Tabakerzeugnissen im Fernabsatz und 

über das Internet sowie die kostenlose 

Verteilung von Tabakerzeugnissen zu 

Werbezwecken oder der Vertrieb zu 

herabgesetztem Preis macht jungen 

Menschen den Zugang zu 

Tabakerzeugnissen leichter und droht die 

Einhaltung der Tabakgesetzgebung und 

insbesondere dieser Richtlinie zu 
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vorliegenden Richtlinie über die Meldung 

grenzüberschreitender Verkäufe von 

Tabakerzeugnissen im Fernabsatz gilt 

unbeschadet des Meldeverfahrens gemäß 

der Richtlinie 2000/31/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 8. Juni 2000 über bestimmte 

rechtliche Aspekte der Dienste der 

Informationsgesellschaft. Der Fernabsatz 

von Tabakerzeugnissen von Unternehmen 

an Verbraucher ist weiter geregelt in der 

Richtlinie 97/7/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 

20. Mai 1997 über den Verbraucherschutz 

bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz, die 

am 13. Juni 2014 durch die 

Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 

25. Oktober 2011 über die Rechte der 

Verbraucher ersetzt wird. 

untergraben, und sollte daher gemäß den 

Durchführungsleitlinien zum 

Rahmenübereinkommen zur 

Eindämmung des Tabakgebrauchs 

(FCTC), das die EU unterzeichnet hat, 

verboten werden. Der Fernabsatz von 

Tabakerzeugnissen von Unternehmen an 

Verbraucher ist weiter geregelt in der 

Richtlinie 97/7/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 

20. Mai 1997 über den Verbraucherschutz 

bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz, die 

am 13. Juni 2014 durch die 

Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 

25. Oktober 2011 über die Rechte der 

Verbraucher ersetzt wird. 

 

 

 

Änderungsantrag 8 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 31 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(31) Alle Tabakerzeugnisse können 

Todesfälle, Morbidität und Behinderungen 

verursachen, weswegen ihr Konsum 

eingedämmt werden sollte. Es ist daher 

wichtig, die Entwicklungen im 

Zusammenhang mit neuartigen 

Tabakerzeugnissen zu beobachten. Den 

Herstellern und Importeuren neuartiger 

Tabakerzeugnisse sollte daher – 

unbeschadet der Befugnis der 

Mitgliedstaaten, diese Produkte zu 

verbieten oder zuzulassen – eine 

Meldepflicht auferlegt werden. Die 

Kommission sollte die Entwicklung 

beobachten und fünf Jahre nach der Frist 

für die Umsetzung dieser Richtlinie einen 

Bericht vorlegen, damit beurteilt werden 

kann, ob Änderungen dieser Richtlinie 

(31) Alle Tabakerzeugnisse können 

Todesfälle, Morbidität und Behinderungen 

verursachen, weswegen ihr Verkauf und 

Konsum insbesondere durch Aufklärung 

und Prävention der Nikotinsucht 
eingedämmt werden sollte. Es ist daher 

wichtig, die Entwicklungen im 

Zusammenhang mit neuartigen 

Tabakerzeugnissen, den jeweiligen 

Herstellungsmethoden und 

Absatzkanälen zu beobachten. Den 

Herstellern und Importeuren neuartiger 

Tabakerzeugnisse sollte daher – 

unbeschadet der Befugnis der 

Mitgliedstaaten, diese Produkte zu 

verbieten oder zuzulassen – eine 

Meldepflicht auferlegt werden. Die 

Kommission sollte die Entwicklung 
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erforderlich sind. beobachten und fünf Jahre nach der Frist 

für die Umsetzung dieser Richtlinie einen 

Bericht vorlegen, damit beurteilt werden 

kann, ob Änderungen dieser Richtlinie 

erforderlich sind. 

 

 

Änderungsantrag 9 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 40 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(40) Wenn ein Mitgliedstaat es für nötig 

hält, zu Aspekten, die in den 

Regelungsbereich dieser Richtlinie fallen, 

strengere nationale, für alle Produkte 

gleichermaßen geltende Vorschriften 

aufrechtzuerhalten, sollte er dies aufgrund 

übergeordneter Erfordernisse im 

Zusammenhang mit dem Schutz der 

öffentlichen Gesundheit tun dürfen. Die 

Mitgliedstaaten sollten außerdem 

strengere, für alle Produkte gleichermaßen 

geltende Vorschriften aufstellen dürfen, 

wenn dies durch die besonderen 

Gegebenheiten in dem betreffenden 

Mitgliedstaat und durch die Notwendigkeit, 

die öffentliche Gesundheit zu schützen, 

gerechtfertigt ist. Solche strengeren 

nationalen Vorschriften sollten notwendig 

und verhältnismäßig sein und kein Mittel 

zur willkürlichen Diskriminierung und 

keine verschleierte Beschränkung des 

Handels zwischen den Mitgliedstaaten 

darstellen. Strengere nationale Vorschriften 

müssen der Kommission vorab notifiziert 

und von ihr unter Berücksichtigung des 

hohen mit dieser Richtlinie erreichten 

Gesundheitsschutzniveaus gebilligt 

werden. 

(40) Wenn ein Mitgliedstaat es für nötig 

hält, zu Aspekten, die in den 

Regelungsbereich dieser Richtlinie fallen, 

strengere nationale, für alle Produkte 

gleichermaßen geltende Vorschriften 

aufrechtzuerhalten, sollte er dies aufgrund 

übergeordneter Erfordernisse im 

Zusammenhang mit dem Schutz der 

öffentlichen Gesundheit tun dürfen. Die 

Mitgliedstaaten sollten außerdem 

strengere, für alle Produkte gleichermaßen 

geltende Vorschriften aufstellen dürfen, 

wenn dies durch die besonderen 

Gegebenheiten in dem betreffenden 

Mitgliedstaat und durch die Notwendigkeit, 

die öffentliche Gesundheit zu schützen, 

gerechtfertigt ist. Solche strengeren 

nationalen Vorschriften sollten notwendig 

und verhältnismäßig sein und kein Mittel 

zur willkürlichen Diskriminierung und 

keine verschleierte Beschränkung des 

Handels zwischen den Mitgliedstaaten 

darstellen und mit den internationalen 

WTO-Verpflichtungen übereinstimmen. 

Strengere nationale Vorschriften müssen 

der Kommission vorab notifiziert und von 

ihr unter Berücksichtigung des hohen mit 

dieser Richtlinie erreichten 

Gesundheitsschutzniveaus gebilligt 

werden. 



 

PE510.734v03-00 10/38 AD\939393DE.doc 

DE 

Begründung 

Die EU sollte ihre internationalen Verpflichtungen, die sie gegenüber ihren Handelspartnern 

eingegangen ist, einhalten. 

 

 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 41 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(41) Es sollte den Mitgliedstaaten 

unbenommen bleiben, zu Aspekten, die 

nicht in den Regelungsbereich dieser 

Richtlinie fallen, nationale, für alle 

Produkte gleichermaßen geltende 

Rechtsvorschriften aufrechtzuerhalten oder 

aufzustellen, sofern diese Vorschriften mit 

dem Vertrag vereinbar sind und die 

vollständige Anwendung dieser Richtlinie 

nicht gefährden. Folglich könnten die 

Mitgliedstaaten beispielsweise 

Vorschriften zur Vereinheitlichung der 

Verpackungen von Tabakerzeugnissen 

(auch betreffend Farben und Schriftart) 

beibehalten oder aufstellen, sofern diese 

Vorschriften mit dem Vertrag und den 

WTO-Vorschriften vereinbar sind und die 

vollständige Anwendung dieser Richtlinie 

nicht behindern. Gemäß der 

Richtlinie 98/34/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 

22. Juni 1998 über ein 

Informationsverfahren auf dem Gebiet der 

Normen und technischen Vorschriften und 

der Vorschriften für die Dienste der 

Informationsgesellschaft müssen 

technische Vorschriften vorab mitgeteilt 

werden. 

(41) Es sollte den Mitgliedstaaten 

unbenommen bleiben, zu Aspekten, die 

nicht in den Regelungsbereich dieser 

Richtlinie fallen, nationale, für heimische 

und eingeführte Produkte gleichermaßen 

geltende Rechtsvorschriften 

aufrechtzuerhalten oder aufzustellen, 

sofern diese Vorschriften mit dem Vertrag 

und den WTO-Vorschriften vereinbar sind 

und die vollständige Anwendung dieser 

Richtlinie nicht gefährden. Folglich 

könnten die Mitgliedstaaten beispielsweise 

Vorschriften zur Vereinheitlichung der 

Verpackungen von Tabakerzeugnissen mit 

Ausnahme von Zigaretten und Tabak zum 

Selbstdrehen (auch betreffend Farben und 

Schriftart) beibehalten oder aufstellen, 

sofern diese Vorschriften die vollständige 

Anwendung dieser Richtlinie nicht 

behindern und mit dem Vertrag vereinbar 

sind. Ferner muss eine Vereinbarkeit mit 

den WTO-Verpflichtungen gegeben sein, 

insbesondere im Rahmen des 

Übereinkommens über technische 

Handelshemmnisse (TBT) und der 

Übereinkommen über handelsbezogene 

Aspekte der Rechte an geistigem 

Eigentum (TRIPS), sowie mit den 

eingegangenen Verpflichtungen im 

Rahmen der bilateralen Handels- und 

Investitionsabkommen, die üblicherweise 

Ausnahmen in Bezug auf die öffentliche 

Gesundheit beinhalten. Diese 

Bestimmungen müssen im Kampf gegen 
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die Fälschung von Erzeugnissen, welche 

von dieser Richtlinie erfasst werden, ein 

ergänzendes Instrument darstellen. 
Gemäß der Richtlinie 98/34/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 22. Juni 1998 über ein 

Informationsverfahren auf dem Gebiet der 

Normen und technischen Vorschriften und 

der Vorschriften für die Dienste der 

Informationsgesellschaft müssen 

technische Vorschriften vorab mitgeteilt 

werden. 

 

 

Änderungsantrag 11 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 41 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (41a) Dementsprechend ergänzen die 

Mitgliedstaaten die Rechtsvorschriften 

dieser Richtlinie um jede Maßnahme, die 

dem Schutz der Gesundheit der 

Unionsbürger dient. Diejenigen 

Mitgliedstaaten, die in erheblichem 

Umfang von den Steuern und Abgaben 

auf die Herstellung und den Verkauf von 

Tabakerzeugnissen profitieren, könnten 

zum Beispiel nachdrücklich dazu 

aufgefordert werden, diese Einkünfte für 

Präventions- und 

Informationskampagnen in den Medien 

mit jungen Menschen und Schulen als 

Zielgruppe zu verwenden. 

 

 

Änderungsantrag 12 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 43 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (43a) Ziel dieser Richtlinie ist es, eine 

Verschlechterung der 

Lebensbedingungen derjenigen 

Bevölkerungsteile zu vermeiden, die vom 

Tabakanbau in Europa abhängig sind 

und häufig in benachteiligten Gebieten 

leben. Da durch die Richtlinie lediglich 

der Anreiz zum Konsum von 

Tabakerzeugnissen verringert werden 

soll, sollten bei jeder Entscheidung über 

Inhalts- und Zusatzstoffe die potenziellen 

sozioökonomischen Begleiterscheinungen 

für die vom Tabakanbau abhängigen 

Bevölkerungsteile gebührend 

berücksichtigt werden. Der europäische 

Tabaksektor sollte geschützt werden, da er 

nur einen sehr kleinen Teil des Konsums 

der EU ausmacht und gleichzeitig zur 

wirtschaftlichen Stabilität bestimmter 

europäischer Regionen beiträgt, in denen 

die Bandbreite alternativer Feldpflanzen 

begrenzt ist. Die Verringerung oder der 

Wegfall des Anbaus in der Europäischen 

Union hätte keine Auswirkungen auf den 

Konsum, sondern würde zu einer 

Erhöhung der Importe aus Drittländern 

mit der damit einhergehenden 

Verschlechterung der Qualitätsstandards 

führen. 

Begründung 

Der Anbausektor ist das schwächste Glied der Erzeugungskette für Tabak, weshalb es 

notwendig ist, ihn vor unnötiger und vor übermäßiger Regulierung zu schützen. 

 

 

Änderungsantrag 13 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 1 – Absatz 1 – Buchstabe d 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) den grenzüberschreitenden Verkauf (d) das Verbot des grenzüberschreitenden 
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von Tabakerzeugnissen im Fernabsatz, Verkaufs von Tabakerzeugnissen im 

Fernabsatz, 

 

 

Änderungsantrag 14 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 1 – Absatz 1 – Buchstabe f a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (fa) die Verpflichtung zur Umsetzung 

eines Systems für die Verfolgung und 

Rückverfolgung von Tabakerzeugnissen, 

das nicht von der Tabakindustrie 

kontrolliert wird, um die Lieferkette zu 

sichern und um zum Aufspüren, zur 

Prävention und Bestrafung des illegalen 

Handels beizutragen; 

 

 

Änderungsantrag 15 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) „wesentlicher Zusatzstoff“ einen 

Inhaltsstoff, der für die Herstellung eines 

Tabakerzeugnisses unerlässlich ist; 

 

 

Änderungsantrag 16 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) „charakteristisches Aroma“ ein von 

Tabak unterscheidbares Aroma oder 

einen von Tabak unterscheidbaren 

Geschmack, das bzw. der durch einen 

Zusatzstoff oder eine Kombination von 

(4) „charakteristisches Aroma“ einen 

charakteristischen fruchtigen oder 

Süßwaren-ähnlichen Geschmack, der 

durch einen Aromastoff oder eine 

Kombination von Aromastoffen erzeugt 
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Zusatzstoffen erzeugt wird – unter 

anderem Früchte, Gewürze, Kräuter, 

Alkohol, Bonbon, Menthol oder Vanille – 

und das bzw. der vor oder bei der 

bestimmungsgemäßen Verwendung des 

Tabakerzeugnisses wahrnehmbar ist; 

wird, der vor oder bei der 

bestimmungsgemäßen Verwendung des 

Tabakerzeugnisses wahrnehmbar ist; im 

Sinne dieser Begriffsbestimmung gelten 

Tabak und Menthol nicht als fruchtiger 

oder Süßwaren-ähnlicher Geschmack; 

 

 

 

Änderungsantrag 17 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) „Zigarre“ eine Tabakrolle, die mittels 

eines Verbrennungsprozesses konsumiert 

wird und in Artikel 4 Absatz 1 der 

Richtlinie 2011/64/EU des Rates vom 

21. Juni 2011 über die Struktur und die 

Sätze der Verbrauchsteuern auf 

Tabakwaren näher definiert ist; 

(6) (6) „Zigarre“ oder „Zigarillo“ eine 

Tabakrolle, die mittels eines 

Verbrennungsprozesses konsumiert wird, 

einschließlich einer kleinen Zigarrenart 

mit einem maximalen Durchmesser von 

8 mm, und in Artikel 4 Absatz 1 der 

Richtlinie 2011/64/EU des Rates vom 

21. Juni 2011 über die Struktur und die 

Sätze der Verbrauchsteuern auf 

Tabakwaren näher definiert ist; 

 

 

Änderungsantrag 18 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 8 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) „Zigarillo“ eine kleine Zigarrenart mit 

einem maximalen Durchmesser von 

8 mm; 

entfällt 

 

 

Änderungsantrag 19 

Vorschlag für eine Richtlinie 



 

AD\939393DE.doc 15/38 PE510.734v03-00 

 DE 

Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 13 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) „Aromastoff“ einen Zusatzstoff, der 

Aroma und/oder Geschmack verleiht; 

(13) „Aromastoff“ einen Zusatzstoff, der 

Aroma und/oder Geschmack verleiht, mit 

Ausnahme von Menthol; 

Begründung 

Menthol wird überwiegend von Erwachsenen im fortgeschrittenen Alter konsumiert, weshalb 

sein Verbot nicht mit dem Hauptzweck dieser Richtlinie übereinstimmt, der darin besteht, 

junge Menschen davon abzuhalten, mit dem Rauchen anzufangen. Das Verbot von Menthol ist 

nicht mit Artikel 2 Absatz 2 des TBT-Übereinkommens vereinbar, da es weniger restriktive 

Maßnahmen in Bezug auf den Handel geben sollte, kein direktes Verbot. 

 

 

Änderungsantrag 20 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 18 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) „Inhaltsstoff“ einen Zusatzstoff, 

Tabak (Blätter und andere verarbeitete 

oder nicht verarbeitete natürliche Teile 

der Tabakpflanze, einschließlich 

expandiertem und rekonstituiertem 

Tabak) sowie jeden in einem endgültigen 

Tabakerzeugnis vorhandenen Stoff, 

einschließlich Papier, Filter, 

Druckerschwärze, Kapseln und Kleber; 

(18) „Inhaltsstoff‟ jeden Zusatzstoff, der in 

einem endgültigen Tabakerzeugnis 

vorhanden ist, einschließlich Papier, Filter, 

Druckerschwärze, Kapseln und Kleber; 

 

Änderungsantrag 21 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 18 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (18a) „rekonstituierter Tabak“ ist ein 

Erzeugnis, das durch die Anreicherung 

verschiedener Teile der Tabakpflanze aus 

dem Dreschen und der Herstellung von 

Tabakerzeugnissen entsteht und entweder 
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in Form von Blättern oder einzelnen 

Strängen als Umhüllung für Zigarren 

oder Zigarillos oder als Bestandteil der 

Tabakmischung für Zigaretten und 

andere Tabakerzeugnisse benutzt wird. 

 

 

Änderungsantrag 22 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 25 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(25) „in Verkehr bringen“ Verbrauchern, 

die sich in der Union befinden, entgeltlich 

oder unentgeltlich Produkte bereitstellen, 

auch mittels Fernabsatz; im Fall von 

grenzüberschreitendem Fernabsatz gilt 

das Produkt als in dem Mitgliedstaat in 

Verkehr gebracht, in dem sich der 

Verbraucher befindet; 

(25) „in Verkehr bringen“ die 

Bereitstellung von Erzeugnissen zum 

Vertrieb, Verbrauch oder zur 

Verwendung in der Union, entgeltlich oder 

unentgeltlich, auch mittels Fernabsatz; 

 

 

Änderungsantrag 23 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 30 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(30) „wesentliche Änderung der 

Umstände“ einen Anstieg der 

Absatzmengen in einer Erzeugniskategorie 

(zum Beispiel Pfeifentabak, Zigarren, 

Zigarillos) um mindestens 10 % in 

mindestens zehn Mitgliedstaaten, belegt 

durch Verkaufsdaten, die gemäß Artikel 5 

Absatz 4 zu übermitteln sind; oder einen 

Anstieg des Prävalenzniveaus in der 

Verbrauchergruppe der unter 25-Jährigen 

um mindestens fünf Prozentpunkte in 

mindestens zehn Mitgliedstaaten in der 

jeweiligen Erzeugniskategorie, belegt 

durch einen Eurobarometer-Bericht von 

____ [dieses Datum wird zum Zeitpunkt 

(30) „wesentliche Änderung der 

Umstände“ einen Anstieg der 

Absatzmengen in einer Erzeugniskategorie 

(zum Beispiel Pfeifentabak, Zigarren, 

Zigarillos) um mindestens 20 % in den 

zehn Mitgliedstaaten mit dem höchsten 

Umsatzvolumen, belegt durch 

Verkaufsdaten, die gemäß Artikel 5 

Absatz 4 zu übermitteln sind; oder einen 

Anstieg des Prävalenzniveaus in der 

Verbrauchergruppe der unter 25-Jährigen 

um mindestens fünf Prozentpunkte in 

mindestens zehn Mitgliedstaaten in der 

jeweiligen Erzeugniskategorie, belegt 

durch einen Eurobarometer-Bericht von 
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des Erlasses der Richtlinie festgelegt] oder 

durch gleichwertige Prävalenzstudien; 

____ [dieses Datum wird zum Zeitpunkt 

des Erlasses der Richtlinie festgelegt] oder 

durch gleichwertige Prävalenzstudien; 

 

 

Änderungsantrag 24 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 6 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten verbieten das 

Inverkehrbringen von Tabakerzeugnissen 

mit einem charakteristischen Aroma. 

Die Mitgliedstaaten verbieten das 

Inverkehrbringen von Tabakerzeugnissen 

mit Zusatzstoffen, die ein Aroma gemäß 

den Bestimmungen in Absatz 2 erzeugen 

oder freisetzen, das nicht überwiegend 

dem von Tabak oder Menthol entspricht. 

 

 

Änderungsantrag 25 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 8 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Der allgemeine Warnhinweis und die 

Informationsbotschaft sind bei Zigaretten 

auf die Schmalseiten der Packung zu 

drucken. Diese Warnhinweise müssen 

mindestens 20 mm breit und mindestens 

43 mm hoch sein. Bei Tabak zum 

Selbstdrehen ist die Informationsbotschaft 

auf die Fläche zu drucken, die beim Öffnen 

der Packung sichtbar wird. Beide, der 

allgemeine Warnhinweis und die 

Informationsbotschaft, müssen 50 % der 

Fläche einnehmen, auf die sie gedruckt 

werden. 

3. Der allgemeine Warnhinweis und die 

Informationsbotschaft sind bei Zigaretten 

auf die Schmalseiten der Packung zu 

drucken. Bei Tabak zum Selbstdrehen ist 

die Informationsbotschaft auf die Fläche zu 

drucken, die beim Öffnen der Packung 

sichtbar wird. Beide, der allgemeine 

Warnhinweis und die 

Informationsbotschaft, müssen 50 % der 

Fläche einnehmen, auf die sie gedruckt 

werden.  
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Änderungsantrag 26 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 9 – Absatz 1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Jede Packung und jede 

Außenverpackung von Rauchtabak tragen 

kombinierte gesundheitsbezogene 

Warnhinweise. Die kombinierten 

gesundheitsbezogenen Warnhinweise 

1. Jede Packung und jede 

Außenverpackung von Rauchtabak tragen 

kombinierte gesundheitsbezogene 

Warnhinweise, um das Recht der 

Verbraucher auf Zugang zu 

angemessenen und zuverlässigen 

Informationen zu wahren. Die 

Warnhinweise 

 

 

Änderungsantrag 27 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) nehmen 75 % des äußeren Bereichs 

sowohl der vorderen als auch der hinteren 

Fläche der Packung und der 

Außenverpackung ein; 

(c) nehmen 50 % des äußeren Bereichs 

sowohl der vorderen als auch der hinteren 

Fläche der Packung und der 

Außenverpackung ein;  

 

 

Änderungsantrag 28 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe e 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(e) werden an der Oberkante der Packung 

und der Außenverpackung in derselben 

Richtung wie die übrigen Informationen 

auf der Packung platziert; 

(e) werden an der Unterkante der Packung 

und der Außenverpackung in derselben 

Richtung wie die übrigen Informationen 

auf der Packung platziert; 

Begründung 

Gesundheitsbezogene Warnhinweise sind an der Ober- und der Unterkante der Packung 

gleichermaßen informativ. Die Platzierung an der Unterkante wirkt sich nicht störend auf den 
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Öffnungsmechanismus aus und kann deshalb als weniger handelsbeschränkend angesehen 

werden (Artikel 2 Absatz 2 des TBT-Übereinkommens). 

 

 

Änderungsantrag 29 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe g 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(g) haben bei Zigarettenpackungen 

folgende Mindestabmessungen: 

entfällt 

i) Höhe: mindestens 64 mm;  

ii) Breite: mindestens 55 mm.  

 

 

Änderungsantrag 30 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 10 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der allgemeine Warnhinweis ist auf die am 

ehesten ins Auge fallende Fläche der 

Packung und der Außenverpackung zu 

drucken. Die textlichen Warnhinweise 

gemäß Anhang I sind abwechselnd so zu 

verwenden, dass sie regelmäßig 

erscheinen. Diese Warnhinweise sind auf 

die andere am ehesten ins Auge fallende 

Fläche der Packung und der 

Außenverpackung zu drucken. 

Der allgemeine Warnhinweis ist auf die am 

ehesten ins Auge fallende Fläche der 

Packung und der Außenverpackung zu 

drucken oder mit nicht entfernbaren 

Aufklebern dort anzubringen. Die 

textlichen Warnhinweise gemäß Anhang I 

sind abwechselnd so zu verwenden, dass 

sie regelmäßig erscheinen. Diese 

Warnhinweise sind auf der anderen am 

ehesten ins Auge fallenden Fläche der 

Packung und der Außenverpackung 

anzubringen. 

Begründung 

Die Verwendung von nicht entfernbaren Aufklebern auf Zigarren sollte beibehalten werden, 

da Hersteller international standardisierte Packungen verwenden, die in der letzten Stufe des 

Herstellungsprozesses durch länderspezifische nicht entfernbare gesundheitsbezogene 

Warnhinweisaufkleber angepasst werden. Ein Verbot von nicht entfernbaren Aufklebern 

würde den internationalen Handel hemmen. 

 



 

PE510.734v03-00 20/38 AD\939393DE.doc 

DE 

Änderungsantrag 31 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 10 – Absatz 4 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) in Helvetika fett schwarz auf weißem 

Hintergrund zu drucken. Um sprachlichen 

Erfordernissen gerecht zu werden, dürfen 

die Mitgliedstaaten die Punktgröße der 

Schrift selbst bestimmen, sofern die in 

ihren Rechtsvorschriften festgelegte 

Schriftgröße den größtmöglichen Anteil 

des für den vorgeschriebenen Wortlaut zur 

Verfügung stehenden Bereichs einnimmt; 

(a) in Helvetika fett schwarz auf weißem 

Hintergrund zu drucken. Der allgemeine 

Warnhinweis kann mithilfe 

selbstklebenden Papiers angebracht 

werden, sofern dieses nicht entfernt 

werden kann. Um sprachlichen 

Erfordernissen gerecht zu werden, dürfen 

die Mitgliedstaaten die Punktgröße der 

Schrift selbst bestimmen, sofern die in 

ihren Rechtsvorschriften festgelegte 

Schriftgröße den größtmöglichen Anteil 

des für den vorgeschriebenen Wortlaut zur 

Verfügung stehenden Bereichs einnimmt;  

 

 

Änderungsantrag 32 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 10 – Absatz 4 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) in dem für den Wortlaut bestimmten 

Bereich parallel zur Oberkante der 

Packung und der Außenverpackung zu 

zentrieren; 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.) 

 

 

Änderungsantrag 33 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) sich auf das Aroma, den Geschmack, 

eventuelle Aromastoffe oder sonstige 

Zusatzstoffe oder auf deren Fehlen 

beziehen; 

entfällt 
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Begründung 

Verbrauchern sollten keine Informationen über das Erzeugnis vorenthalten werden; diese 

Informationen dürfen jedoch nicht irreführend sein. Aufgrund des Vorhandenseins weniger 

handelsbeschränkender Alternativmaßnahmen (wie beispielsweise des alleinigen Verbots 

irreführender Schlagwörter) ist diese Maßnahme nicht mit Artikel 2 Absatz 2 des TBT-

Übereinkommens vereinbar. 

 

 

Änderungsantrag 34 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 12 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Verbotene Elemente und Merkmale 

können unter anderem sein: Texte, 

Symbole, Namen, Markennamen, 

figurative und sonstige Zeichen, 

irreführende Farben, Beilagen oder 

sonstiges zusätzliches Material, zum 

Beispiel anhaftende Beschriftungen, 

Aufkleber, Werbeanlagen, Rubbelkarten 

und Umhüllungen oder auch die Form des 

Tabakerzeugnisses selbst. Zigaretten mit 

einem Durchmesser von weniger als 

7,5 mm gelten als irreführend. 

2. Verbotene Elemente und Merkmale 

können unter anderem sein: Symbole, 

Namen, figurative und sonstige Zeichen, 

Beilagen oder sonstiges zusätzliches 

Material, zum Beispiel anhaftende 

Beschriftungen, Aufkleber, Werbeanlagen, 

Rubbelkarten und Umhüllungen. 

 

 

 

Änderungsantrag 35 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 13 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 13 entfällt 

Aufmachung und Inhalt der Packungen  

1. Eine Zigarettenpackung muss 

quaderförmig sein. Eine Packung von 

Tabak zum Selbstdrehen muss die Form 

eines Beutels haben, d. h. einer 

rechteckigen Tasche mit einer Klappe, die 

 



 

PE510.734v03-00 22/38 AD\939393DE.doc 

DE 

die Öffnung bedeckt. Die Klappe des 

Beutels muss mindestens 70 % der 

Vorderseite der Packung einnehmen. 

Eine Zigarettenpackung muss mindestens 

20 Zigaretten enthalten. Eine Packung 

von Tabak zum Selbstdrehen muss 

mindestens 40 g Tabak enthalten. 

2. Eine Zigarettenpackung darf aus 

Karton oder einem weichen Material 

bestehen und keine Öffnung mit 

Ausnahme des Klappdeckels (Flip-Top-

Deckel) haben, die sich nach dem ersten 

Öffnen wieder verschließen oder 

versiegeln lässt. Das Scharnier des 

Klappdeckels einer Zigarettenpackung 

muss sich an der Rückseite der Packung 

befinden. 

 

3. Die Kommission wird befugt, gemäß 

Artikel 22 delegierte Rechtsakte zu 

erlassen, um detailliertere Bestimmungen 

für die Form und Größe der Packungen 

festzulegen, sofern solche Regeln 

erforderlich sind, um die volle 

Sichtbarkeit und Integrität der 

gesundheitsbezogenen Warnhinweise vor 

dem ersten Öffnen, während des Öffnens 

und nach dem Wiederverschließen der 

Packung zu gewährleisten. 

 

4. Die Kommission wird befugt, gemäß 

Artikel 22 delegierte Rechtsakte zu 

erlassen, um für Packungen von 

Tabakerzeugnissen mit Ausnahme von 

Zigaretten und von Tabak zum 

Selbstdrehen entweder die Quader- oder 

die Zylinderform vorzuschreiben, falls es 

eine wesentliche Änderung der Umstände 

gibt, die in einem Kommissionsbericht 

festgestellt wird. 

 

Begründung 

Dieser Artikel enthält Vorschläge, die technische Handelshemmnisse darstellen, ohne auf 

wissenschaftlichen Erkenntnissen über die Auswirkungen darauf zu beruhen, wie viele junge 

Menschen mit dem Rauchen anfangen. Außerdem erhöht oder senkt der 

Öffnungsmechanismus einer Zigarettenpackung nicht die Neigung zum Rauchen. 
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Änderungsantrag 36 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 14 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 

alle Packungen von Tabakerzeugnissen 

ein individuelles Erkennungsmerkmal 

haben. Zur Gewährleistung ihrer Integrität 

müssen die spezifischen Kennungen 

unablösbar aufgedruckt/befestigt, 

unverwischbar und durch nichts verdeckt 

oder getrennt sein oder werden, auch nicht 

durch Steuermarken und Preisschilder oder 

durch das Öffnen der Packung. Soweit es 

um Erzeugnisse geht, die außerhalb der 

Union hergestellt werden, gelten die 

Verpflichtungen gemäß diesem Artikel nur 

für die Erzeugnisse, die für den 

Unionsmarkt bestimmt sind oder dort in 

den Verkehr gebracht werden. 

1. Um eine effektive Überwachung und 

Identifizierung zu ermöglichen, schreiben 
die Mitgliedstaaten vor, dass individuelle, 

sichere und nicht entfernbare 

Erkennungsmarkierungen (nachfolgend 

„individuelle Erkennungsmarkierungen“ 

genannt), wie etwa Codes oder Stempel, 

auf allen Packungen, Verpackungen und 

Außenverpackungen von Zigaretten 

angebracht oder in diese integriert werden 

müssen. Zur Gewährleistung ihrer 

Integrität müssen die spezifischen 

Kennungen unablösbar 

aufgedruckt/befestigt, unverwischbar und 

durch nichts verdeckt oder getrennt sein 

oder werden, auch nicht durch 

Steuermarken und Preisschilder oder durch 

das Öffnen der Packung. Soweit es um 

Erzeugnisse geht, die außerhalb der Union 

hergestellt werden, gelten die 

Verpflichtungen gemäß diesem Artikel nur 

für die Erzeugnisse, die für den 

Unionsmarkt bestimmt sind oder dort in 

den Verkehr gebracht werden. 

 

 

Änderungsantrag 37 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 14 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Die Mitgliedstaaten tragen dafür 

Sorge, dass die individuellen 

Erkennungsmerkmale der Packungen mit 

den individuellen Erkennungsmerkmalen 

der Außenverpackungen verknüpft sind. 
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Jede Änderung der Verknüpfung 

zwischen den Packungen und den 

Außenverpackungen ist in der in Absatz 6 

genannten Datenbank zu erfassen. 

 

 

Änderungsantrag 38 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 14 – Absatz 2 – Buchstabe e 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(e) des Produktnamens; (e) des Produktnamens und der 

Produktbeschreibung; 

 

 

Änderungsantrag 39 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 14 – Absatz 2 – Buchstabe g 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(g) des geplanten Versandwegs; (g) des geplanten Versandwegs, des 

Versanddatums, des Versandorts, des 

Bestimmungsorts, des Absenders, des 

Empfängers und des Adressaten; 

 

 

Änderungsantrag 40 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 14 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 

alle am Handel mit Tabakerzeugnissen 

beteiligten Wirtschaftsteilnehmer, vom 

Hersteller bis zum letzten 

Wirtschaftsteilnehmer vor der ersten 

Verkaufsstelle, den Eingang aller in ihrem 

Besitz befindlichen Packungen, alle 

zwischenzeitlichen Verbringungen und den 

3. Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass 

allen am Handel mit Tabakerzeugnissen 

beteiligten Wirtschaftsteilnehmern, vom 

Hersteller bis zum letzten 

Wirtschaftsteilnehmer vor der ersten 

Verkaufsstelle und einschließlich 

Importeuren, Lager- und 

Transportunternehmen, Technologie zur 
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endgültigen Ausgang aus ihrem Besitz 

erfassen. Dieser Pflicht kann durch 

Erfassung in aggregierter Form 

nachgekommen werden (z. B. der 

Außenverpackungen), sofern dadurch die 

Verfolgung und die Rückverfolgung der 

einzelnen Packungen möglich bleiben. 

Verfolgung und Rückverfolgung 

bereitgestellt wird, mit deren Hilfe Daten 

elektronisch gelesen und an einen 

Datenspeicher gemäß Absatz 6 übermittelt 

werden können, wobei die 

Eigentümerschaft dieser Technologie 

außerhalb des Einflussbereichs der 

Hersteller von Tabakerzeugnissen und 

deren Partnern in der Lieferkette liegt. 

Diese Wirtschaftsteilnehmer erfassen den 

Eingang aller in ihrem Besitz befindlichen 

Packungen und Außenverpackungen, alle 

zwischenzeitlichen Verbringungen und den 

endgültigen Ausgang aus ihrem Besitz. 

Gemäß Artikel 14 Absatz 1 wird dieser 

Pflicht durch Erfassung in aggregierter 

Form nachgekommen (z. B. der 

Außenverpackungen), sofern dadurch die 

Verfolgung und die Rückverfolgung der 

einzelnen Packungen möglich bleiben. 

Begründung 

Durch diesen Änderungsantrag soll klargestellt werden, dass die Verfolgungs- und 

Rückverfolgungspflicht den Mitgliedstaaten obliegt und nicht von der Tabakindustrie 

übernommen bzw. ihr übertragen werden kann. Andernfalls würde der Vorschlag für eine 

Richtlinie, sollte er umgesetzt werden, das Gegenteil bewirken. 

 

 

Änderungsantrag 41 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 14 – Absatz 3 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 

die für die Verfolgung und 

Rückverfolgung verwendete Technologie 

gemäß dem Protokoll von Seoul zur 

Beseitigung des illegalen Handels mit 

Tabakerzeugnissen im Besitz von 

Wirtschaftsteilnehmern ist, die innerhalb 

der Lieferkette in keiner rechtlichen oder 

wirtschaftlichen Beziehung zur 

Tabakindustrie stehen.  
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Änderungsantrag 42 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 14 – Absatz 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 

die Hersteller und Importeure von 

Tabakerzeugnissen mit einem 

unabhängigen Dritten, der den Speicher 

mit den Daten zu dem betreffenden 

Hersteller bzw. Importeur verwaltet, 

Verträge über die Datenspeicherung 

schließen. Der physische Standort des 

Speichers muss sich in der Union befinden. 

Die Eignung des Dritten, insbesondere 

seine Unabhängigkeit und seine technische 

Leistungsfähigkeit, und der Vertrag 

müssen von einem externen Prüfer gebilligt 

und überwacht werden, den der Hersteller 

von Tabakerzeugnissen vorschlägt und 

bezahlt und der von der Kommission zu 

genehmigen ist. Die Mitgliedstaaten 

sorgen für volle Transparenz der Daten und 

dafür, dass der Datenspeicher für die 

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, 

der Kommission und des unabhängigen 

Dritten permanent zugänglich ist. In 

begründeten Fällen können die 

Mitgliedstaaten oder die Kommission 

Herstellern oder Importeuren Zugriff auf 

diese Informationen gewähren, sofern 

dabei die kommerziell sensiblen 

Informationen entsprechend den 

einschlägigen nationalen und 

Unionsvorschriften angemessen geschützt 

bleiben. 

6. Die Mitgliedstaaten schließen Verträge 

über die Datenspeicherung mit einem 

Dritten, der den Speicher mit den Daten zu 

dem betreffenden Hersteller bzw. 

Importeur verwaltet, wobei dieser Dritte 

eine Agentur des Mitgliedstaats sein kann 

und von den Tabakunternehmen und 

ihren Partnern in der Lieferkette 

unabhängig ist. Der physische Standort 

des Speichers muss sich in der Union 

befinden. Die Mitgliedstaaten sorgen für 

volle Transparenz. Die Eignung des 

Dritten, insbesondere seine 

Unabhängigkeit und seine technische 

Leistungsfähigkeit, und der Vertrag 

müssen von einem externen Prüfer gebilligt 

und überwacht werden, der von der 

Kommission zu ernennen ist. Die durch 

das Vertragsverhältnis mit dem Prüfer 

und durch die Dienste zur Verwaltung der 

Datenbank bedingten Kosten sind von den 

Tabakherstellern und -importeuren zu 

tragen. Die Mitgliedstaaten sorgen für 

volle Transparenz der Daten und dafür, 

dass der Datenspeicher für die zuständigen 

Behörden der Mitgliedstaaten, der 

Kommission und des unabhängigen Dritten 

permanent zugänglich ist. In begründeten 

Fällen können die Mitgliedstaaten oder die 

Kommission Herstellern oder Importeuren 

Zugriff auf diese Informationen gewähren, 

sofern dabei die kommerziell sensiblen 

Informationen entsprechend den 

einschlägigen nationalen und 

Unionsvorschriften angemessen geschützt 

bleiben. 
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Änderungsantrag 43 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Titel II – Kapitel III – Überschrift 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Tabak zum oralen Gebrauch Rauchlose Tabakerzeugnisse 

 

 

Änderungsantrag 44 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 15 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Mitgliedstaaten verbieten das 

Inverkehrbringen von Tabak zum oralen 

Gebrauch unbeschadet des Artikels 151 

der Akte über den Beitritt Österreichs, 

Finnlands und Schwedens. 

entfällt 

Begründung 

Das EU-Verbot von Tabakerzeugnissen zum oralen Gebrauch ist nicht mit Artikel 2 Absatz 2 

des WTO-Übereinkommens über technische Handelshemmnisse (TBT) vereinbar, da es eher 

wettbewerbsbehindernd als erforderlich ist, um die erklärten gesundheitspolitischen Ziele der 

EU zu erreichen. Mit dem Vorschlag wird auf unbegründete Weise zwischen ähnlichen 

Erzeugnissen verschiedener WTO-Mitglieder unterschieden [Artikel I und III des GATT-

Übereinkommens und Artikel 2 Absatz 1 des TBT-Übereinkommens], und es werden 

Erzeugnisse verboten, die weniger schädlich als alle anderen Tabakerzeugnisse sind, die in 

Europa zum Verkauf angeboten werden können. 

 

 

Änderungsantrag 45 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 16 – Absatz 1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten schreiben den 

Verkaufsstellen, die grenzüberschreitenden 

Fernabsatz an Verbraucher in der Union 

tätigen möchten, vor, sich bei den 

1. Die Mitgliedstaaten untersagen den 

grenzüberschreitenden Fernabsatz von 

Tabakerzeugnissen an Verbraucher in der 

Union sowie die kostenlose Verteilung von 
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zuständigen Behörden in dem 

Mitgliedstaat registrieren zu lassen, in 

dem die Verkaufsstelle niedergelassen ist, 

sowie in dem Mitgliedstaat, in dem sich 

der tatsächliche oder potenzielle 

Verbraucher befindet. Verkaufsstellen, 

die außerhalb der Union niedergelassen 

sind, müssen sich bei den zuständigen 

Behörden in dem Mitgliedstaat 

registrieren lassen, in dem sich der 

tatsächliche oder potenzielle Verbraucher 

befindet. Alle Verkaufsstellen, die 
grenzüberschreitenden Fernabsatz tätigen 

wollen, legen den zuständigen Behörden 

zumindest folgende Informationen vor: 

Tabakerzeugnissen oder den Vertrieb zu 

herabgesetztem Preis, auch durch 
grenzüberschreitenden Fernabsatz. 

 

 

 

Änderungsantrag 46 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 16 – Absatz 1 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Name oder Firma und ständige 

Adresse des Ortes der Geschäftstätigkeit, 

von dem aus die Tabakerzeugnisse 

geliefert werden; 

entfällt 

 

 

Änderungsantrag 47 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 16 – Absatz 1 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) das Anfangsdatum der Tätigkeit des 

Anbietens von Tabakerzeugnissen im 

grenzüberschreitenden Fernabsatz für die 

Öffentlichkeit mit Hilfe von 

Dienstleistungen der 

Informationsgesellschaft; 

entfällt 
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Änderungsantrag 48 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 16 – Absatz 1 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) die Adresse der hierzu genutzten 

Website(s) und alle sachdienlichen, für 

die Identifizierung der Website(s) 

notwendigen Informationen. 

entfällt 

 

 

Änderungsantrag 49 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 16 – Absatz 1 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1b. Die Mitgliedstaaten haben weiterhin 

die Möglichkeit, die Einfuhr von Tabak 

zu privaten Zwecken aufgrund 

übergeordneter Erfordernisse im 

Zusammenhang mit dem Schutz der 

öffentlichen Gesundheit einzuschränken. 

Diese Einschränkung muss insbesondere 

im Fall von erheblichen 

Preisunterschieden zwischen 

Erzeugnissen aus verschiedenen 

Herkunftsländern oder in Ermangelung 

von gesundheitsbezogenen 

Warnhinweisen in der oder den 

Amtssprache(n) des Erwerbslandes 

Anwendung finden können. 

 

 

Änderungsantrag 50 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 16 – Absatz 1 c (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1c. Die Mitgliedstaaten verbieten den in 

ihrem Staatsgebiet niedergelassenen 
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Verkaufsstellen, Tabakerzeugnisse per 

grenzüberschreitenden Fernabsatz oder 

auf anderem Wege kostenlos zu verteilen 

oder zu herabgesetztem Preis zu 

vertreiben. 

 

 

Änderungsantrag 51 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 16 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten veröffentlichen eine 

vollständige Liste aller bei ihnen 

registrierten Verkaufsstellen unter 

Beachtung der Bestimmungen und 

Vorkehrungen gemäß der Richtlinie 

95/46/EG. Verkaufsstellen dürfen mit dem 

Inverkehrbringen von Tabakerzeugnissen 

im Fernabsatz erst beginnen, wenn der 

Name der Verkaufsstelle in den 

relevanten Mitgliedstaaten veröffentlicht 

worden ist. 

entfällt 

 

 

Änderungsantrag 52 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 16 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Wenn es zur Einhaltung der 

Vorschriften und zur Erleichterung der 

Durchsetzung erforderlich ist, dürfen die 

Bestimmungsmitgliedstaaten 

vorschreiben, dass die Verkaufsstelle eine 

natürliche Person benennt, die dafür 

zuständig ist, die Tabakerzeugnisse, bevor 

sie den Verbraucher erreichen, auf deren 

Übereinstimmung mit den nationalen 

Vorschriften zu kontrollieren, welche im 

Gefolge dieser Richtlinie im 

entfällt 
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Bestimmungsmitgliedstaat erlassen 

worden sind. 

 

 

Änderungsantrag 53 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 16 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Verkaufsstellen, die Fernabsatz tätigen, 

müssen mit einem 

Altersüberprüfungssystem ausgestattet 

sein, das beim Verkauf kontrolliert, ob der 

bestellende Verbraucher das im 

Bestimmungsmitgliedstaat gesetzlich 

vorgeschriebene Mindestalter hat. Der 

Einzelhändler oder die benannte 

natürliche Person übermittelt den 

zuständigen Behörden eine Beschreibung 

der Einzelheiten und der Funktionsweise 

des Altersüberprüfungssystems. 

entfällt 

 

 

Änderungsantrag 54 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 16 – Absatz 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Personenbezogene Daten des 

Verbrauchers dürfen nur im Einklang mit 

der Richtlinie 95/46/EG verarbeitet 

werden; dem Hersteller von 

Tabakerzeugnissen, den zur selben 

Unternehmensgruppe gehörenden 

Unternehmen und einem sonstigen 

Dritten dürfen sie nicht bekanntgegeben 

werden. Personenbezogene Daten dürfen 

für Zwecke, die über den Zweck des 

jeweiligen Verkaufs hinausgehen, nicht 

verwendet oder weitergegeben werden. 

Dies gilt auch dann, wenn die 

Verkaufsstelle zu einem Hersteller von 

entfällt 
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Tabakerzeugnissen gehört. 

 

 

Änderungsantrag 55 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 18 – Absatz 1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die folgenden nikotinhaltigen 

Erzeugnisse dürfen nur in Verkehr 

gebracht werden, wenn sie gemäß der 

Richtlinie 2001/83/EG zugelassen worden 

sind: 

1. Nikotinhaltige Erzeugnisse, die als 

Mittel zur Heilung oder Verhütung von 

Krankheiten beworben werden, dürfen nur 

in Verkehr gebracht werden, wenn sie 

gemäß der Richtlinie 2001/83/EG 

zugelassen worden sind. 

Begründung 

Nikotinhaltigen Erzeugnissen wie etwa elektrischen Zigaretten werden keine 

gesundheitsfördernden Eigenschaften zugesprochen, daher sollten sie nicht als Arzneimittel 

eingestuft werden. Eine solche Einstufung würde ihre Verfügbarkeit auf dem Markt 

einschränken und deswegen unnötig den internationalen Handel beschränken, während 

schädlichere Tabakerzeugnisse frei verfügbar bleiben. 

 

 

 

 

Änderungsantrag 56 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 24 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Aufgrund übergeordneter Erfordernisse 

im Zusammenhang mit dem Schutz der 

öffentlichen Gesundheit darf ein 

Mitgliedstaat jedoch strengere nationale, 

für alle Erzeugnisse gleichermaßen 

geltende Vorschriften beibehalten. Ein 

Mitgliedstaat darf außerdem strengere 

Vorschriften erlassen, wenn dies durch die 

spezifischen Gegebenheiten in dem 

betreffenden Mitgliedstaat und durch die 

Notwendigkeit, die öffentliche Gesundheit 

2. Aufgrund übergeordneter Erfordernisse 

im Zusammenhang mit dem Schutz der 

öffentlichen Gesundheit darf ein 

Mitgliedstaat jedoch strengere nationale, 

für alle Erzeugnisse gleichermaßen 

geltende Vorschriften beibehalten. Ein 

Mitgliedstaat darf außerdem strengere 

Vorschriften erlassen, wenn dies durch die 

spezifischen Gegebenheiten in dem 

betreffenden Mitgliedstaat und durch die 

Notwendigkeit, die öffentliche Gesundheit 
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zu schützen, gerechtfertigt ist. Solche 

nationalen Vorschriften sind der 

Kommission zusammen mit den Gründen 

für deren Beibehaltung oder deren Erlass 

mitzuteilen. Die Kommission hat nach 

Eingang einer solchen Mitteilung sechs 

Monate Zeit, um die Vorschriften zu 

billigen oder abzulehnen; hierzu prüft sie 

unter Berücksichtigung des hohen mit 

dieser Richtlinie erzielten 

Gesundheitsschutzniveaus, ob die 

Vorschriften berechtigt und notwendig 

sind, ob sie in einem angemessenen 

Verhältnis zu ihrem Ziel stehen und ob sie 

ein Mittel zur willkürlichen 

Diskriminierung oder eine verschleierte 

Beschränkung des Handels zwischen den 

Mitgliedstaaten darstellen. Trifft die 

Kommission innerhalb dieses Zeitraums 

keine Entscheidung, so gelten die 

nationalen Vorschriften als gebilligt. 

zu schützen, gerechtfertigt ist. Solche 

nationalen Vorschriften sind der 

Kommission zusammen mit den Gründen 

für deren Beibehaltung oder deren Erlass 

mitzuteilen. Die Kommission hat nach 

Eingang einer solchen Mitteilung sechs 

Monate Zeit, um die Vorschriften zu 

billigen oder abzulehnen; hierzu prüft sie 

unter Berücksichtigung des hohen mit 

dieser Richtlinie erzielten 

Gesundheitsschutzniveaus, ob die 

Vorschriften berechtigt und notwendig 

sind, ob sie in einem angemessenen 

Verhältnis zu ihrem Ziel stehen, ob sie mit 

dieser Richtlinie, dem Vertrag und den 

internationalen Verpflichtungen der EU, 

einschließlich der WTO-Verpflichtungen, 

vereinbar sind – insbesondere in Bezug 

auf das Übereinkommen über technische 

Handelshemmnisse (TBT) und die 

Übereinkommen über handelsbezogene 

Aspekte der Rechte an geistigem 

Eigentum (TRIPS) – und ob sie ein Mittel 

zur willkürlichen Diskriminierung oder 

eine verschleierte Beschränkung des 

Handels zwischen den Mitgliedstaaten 

darstellen. Trifft die Kommission innerhalb 

dieses Zeitraums keine Entscheidung, so 

gelten die nationalen Vorschriften als 

gebilligt. 

Begründung 

Die EU muss bei der Unterbreitung von Legislativvorschlägen ihre internationalen 

Verpflichtungen berücksichtigen. 

 

 

Änderungsantrag 57 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 26 – Absatz 1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten dürfen das 

Inverkehrbringen folgender Erzeugnisse, 

die dieser Richtlinie nicht genügen, bis 

Die Mitgliedstaaten dürfen das 

Inverkehrbringen folgender Erzeugnisse, 

die dieser Richtlinie nicht genügen, bis 
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[Publications Office, please insert the exact 

date: entry into force + 24 months] 

zulassen: 

[Publications Office, please insert the exact 

date: entry into force + 42 months] 

zulassen: 
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BEGRÜNDUNG 

Zweck dieses Vorschlags für eine Richtlinie ist die Aktualisierung der Richtlinie 2001/37/EG 

zur Berücksichtigung der wissenschaftlichen Entwicklungen und der Entwicklungen auf dem 

Markt in den zehn Jahren seit ihrer Annahme. Mit dem Vorschlag der Kommission wird auch 

auf verschiedene Forderungen des Parlaments in unterschiedlichen Entschließungen reagiert, 

die 2007, 2009 und 2011 angenommen wurden, und er spiegelt das WHO-

Rahmenübereinkommen zur Eindämmung des Tabakkonsums wider, das 2005 in Kraft 

getreten ist und zu dessen Zielen die angemessene Information der Verbraucher über die 

Gefahren des Rauchens gehört.  

 

Mit dieser neuen Richtlinie soll ein höheres Gesundheitsschutzniveau sichergestellt und der 

Tabakkonsum von Jugendlichen eingeschränkt werden. Dafür werden verschiedene 

Maßnahmen in Bezug auf die Verpackung (gesundheitsbezogener Warnhinweis, der 75 % der 

vorderen und hinteren Verpackungsfläche einnehmen soll), die verwendeten Inhaltsstoffe 

(Produkte, in denen Aromastoffe wie Menthol verwendet werden, sind verboten), die Größe 

der Erzeugnisse (dünne Zigaretten sind nicht mehr erlaubt) oder die Rückverfolgbarkeit 

vorgeschlagen. Diese Maßnahmen gelten nicht für Zigarren oder Pfeifentabak, die weiterhin 

der aktuellen Richtlinie unterliegen.  

 

Der Verfasser der Stellungnahme begrüßt das Ziel dieses Vorschlags, die öffentliche 

Gesundheit zu schützen. Er betont auch, dass dieses Ziel unter Einhaltung der internationalen 

Handelsverpflichtungen der Europäischen Union und insbesondere des Übereinkommens über 

technische Handelshemmnisse (TBT) und der Übereinkommen über handelsbezogene 

Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPS) verfolgt werden muss. Falls nötig, sollten 

die Partner der Europäischen Union in den zu diesem Zweck eingesetzten TBT- und TRIPS-

Ausschüssen zu Rate gezogen werden.  

 

Am 6. und 7. März dieses Jahres haben die Mitglieder des (WTO-)Ausschusses für technische 

Handelshemmnisse den Vorschlag der Kommission erörtert. Bei dieser Gelegenheit haben die 

Mitglieder des Ausschusses, die Tabakerzeuger sind, erklärt, dass dieser Vorschlag gegen 

bestimmte Verpflichtungen in Verbindung mit den WTO-, TRIPS- und GATT-

Übereinkommen verstoßen könnte, und die Verhältnismäßigkeit der vorgeschlagenen 

Maßnahmen in Frage gestellt und so ihre Vorbehalte gegen das Dokument zum Ausdruck 

gebracht1.  

 

Die Dominikanische Republik, deren Tabakerzeugnisse zu 10 % in die Europäische Union 

exportiert werden, war der Ansicht, dass einige Vorschriften des Vorschlags unter anderem 

gegen Artikel 2 Absatz 2 des WTO-Übereinkommens verstoßen, laut dem die „technische[n] 

Vorschriften nicht handelsbeschränkender als notwendig [sind], um ein berechtigtes Ziel zu 

erreichen, wobei die Gefahren, die entständen, wenn dieses Ziel nicht erreicht würde, 

                                                 
1 Die folgenden Mitglieder haben Vorbehalte zum Ausdruck gebracht: die Dominikanische Republik, Nicaragua, 

Indonesien, Malawi, die Philippinen, Honduras, Mexiko, Kuba und Sambia. Unterstützt wurde die Union jedoch 

durch Norwegen, Australien und Neuseeland.  
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berücksichtigt werden“ und die Bewertung der Gefahren auf wissenschaftlichen 

Informationen beruhen muss1.  

 

Darüber hinaus werfen die Vorschriften über die Verwendung von Einheitsverpackungen, die 

sich dadurch auszeichnen, dass sie kein Logo und kein Element der visuellen Identität der 

Marke enthalten, zahlreiche Fragen bezüglich ihrer rechtlichen Vereinbarkeit mit den 

Vorschriften der Übereinkommen über das geistige Eigentum und den Markenschutz auf.  

 

Einige Länder haben bereits sehr strenge Rechtsvorschriften für Verpackungen eingeführt. In 

Australien wurde beispielsweise vor kurzem ein Gesetz verabschiedet, in dem die 

Verwendung von Einheitsverpackungen verbindlich vorgeschrieben ist, um den 

Tabakkonsum durch den Wegfall der Attraktivität der Verpackung zu senken und die 

Wirkung der gesundheitsbezogenen Warnhinweise zu erhöhen2. 

 

Es wurden jedoch bisher vor der Streitbeilegungsinstanz der WTO vier Klagen gegen 

Australien eingereicht3. Die Kläger behaupten, dass die durch Australien ergriffenen 

Maßnahmen mit einer Reihe von Vorschriften, einschließlich Artikel 20 des TRIPS-

Übereinkommens, unvereinbar sind, laut dem „die Benutzung einer Marke (...) nicht 

ungerechtfertigt durch besondere Erfordernisse erschwert werden [darf], wie die (...) 

Benutzung in einer Weise, die ihre Fähigkeit beeinträchtigt, die Waren oder Dienstleistungen 

eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden‟. 

 

Parallel zu diesen Klagen vor der WTO hat die Tabakindustrie4 auch Klagen im Rahmen der 

internationalen Schiedsgerichtsverfahren zum Schutz von Anlagen gegen die australischen 

Behörden – und gegen Uruguay, da dieses Land ebenfalls einschränkende Maßnahmen für die 

Verpackung von Zigaretten eingeführt hat – eingereicht.  

 

Der Verfasser versteht zwar, warum es für den Schutz der öffentlichen Gesundheit wichtig ist, 

auf einen großen Teil jeder Zigarettenverpackung einen gesundheitsbezogenen Warnhinweis 

aufzudrucken, er ist aber der Ansicht, dass es sinnvoll und angemessen sein könnte, den 

Marken die Freiheit zu geben, den Rest der Verpackung für ihre visuelle Identität zu 

verwenden. Darüber hinaus kann die allgemeine Verwendung einer Verpackung ohne Logo 

oder Elemente der visuellen Identität die Gefahr von Fälschungen erhöhen und dadurch einen 

Verlust von Steuereinnahmen für die Mitgliedstaaten und einen höheren Konsum von noch 

gefährlicheren, da gefälschten, Erzeugnissen zur Folge haben.  

 

Im Vorschlag der Kommission wird nicht ausdrücklich die Verwendung von 

Einheitsverpackungen vorgeschrieben; dieser Punkt wird eher vage behandelt, und die 

Mitgliedstaaten haben beispielsweise das Recht, strengere Vorschriften zur Aufmachung der 

Verpackung einzuführen. Darüber hinaus enthält Artikel 12 ein Verbot, Elemente wie „Texte, 

                                                 
1 Die im Dokument der Dominikanischen Republik genannten Vorschriften sind unter anderem die 

Vereinheitlichung der Verpackung, das Verbot beschreibender Elemente, das Verbot dünner Zigaretten, die 

allgemeine Verwendung von Einheitsverpackungen und das Verbot aromatischer Inhaltsstoffe.  
2 Das vom australischen Parlament 2011 verabschiedete und im Dezember 2012 in Kraft getretene Gesetz 

„Tobacco Plain Packaging Act“.  
3 Geklagt haben die Ukraine (März 2012), Honduras (April 2012), die Dominikanische Republik (Juli 2012) und 

Kuba (Mai 2013).  
4 Insbesondere das Unternehmen Philip Morris International.  
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Symbole, Namen, Markennamen, figurative und sonstige Zeichen“ zu verwenden, also alle 

Elemente, aus denen die visuelle Identität einer Marke besteht.  

 

Der Verfasser weist jedoch darauf hin, dass ihm der Vorschlag der Kommission insgesamt 

recht ausgeglichen erscheint. In Bezug auf die einzelnen Aspekte dieses Vorschlags will der 

Berichterstatter die Stellungnahmen, die im Ausschuss für internationalen Handel vorgebracht 

werden, abwarten, bevor er weitere Empfehlungen ausspricht. 
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